


�AK Infoservice

DIENSTVERHINDERUNGEN

Erkranken nahe Angehörige oder liegen andere vom Ge-
setz anerkannte wichtige persönliche Gründe vor, dürfen 
Sie unter folgenden Voraussetzungen der Arbeit fernblei-
ben und erhalten trotzdem Entgelt von Ihrem Arbeitge-
ber:

A) Pflegefreistellung
Unter welchen Voraussetzungen haben Sie An-
spruch auf Pflegefreistellung („Pflegeurlaub“)?

Anspruch auf Pflegefreistellung haben Sie,

n	�wenn Sie wegen der notwendigen Pflege eines im 
gemeinsamen Haushalt lebenden nahen Angehöri-
gen (=Krankenpflegefreistellung) nachweislich an der 
Arbeitsleistung verhindert sind, oder

n	�wenn Sie wegen der notwendigen Betreuung Ihres 
gesunden Kindes an der Arbeitsleistung verhindert 
sind, weil jene Person, die das Kind ständig betreut, 
aus schwerwiegenden Gründen (Tod, Aufenthalt in 
einer Heil- oder Pflegeanstalt, Freiheitsstrafe oder 
sonstige behördliche Anhaltung, schwerer Erkran-
kung oder Wegfall des gemeinsamen Haushaltes des 
Vaters mit dem Kind oder der Betreuung des Kindes) 
ausgefallen ist (= Betreuungsfreistellung).

Wann dürfen Sie wegen der notwendigen Pflege von 
der Arbeit fernbleiben? 

Haben Sie alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen um 
die Arbeitsverhinderung zu vermeiden, dürfen Sie wegen 
der notwendigen Pflege eines nahen Angehörigen von 
der Arbeit fernbleiben.

Wie lange haben Sie Anspruch auf Pflegefreistellung?

Pflegefreistellung besteht im Ausmaß einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit („eine Woche“) pro Arbeits-
jahr. Arbeiten Sie zB 27 Stunden pro Woche, sind dies 
27 Stunden Pflegefreistellung pro Arbeitsjahr.

Je nach Erfordernis kann die Pflegefreistellung wochen-, 
tage- oder stundenweise in Anspruch genommen wer-
den.
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Wichtig: 

Für beide Freistellungsarten (Krankenpflege- und 
Betreuungsfreistellung) steht Ihnen insgesamt nur 
eine Woche zu!

Wann liegt ein gemeinsamer Haushalt vor?

Ein gemeinsamer Haushalt liegt vor, wenn zwischen Ih-
nen und dem nahen Angehörigen eine Wirtschafts- und 
Wohngemeinschaft besteht. Bloßes Nebeneinanderwoh-
nen reicht nicht. Die polizeiliche Meldung alleine ist nicht 
entscheidend. 

Welche Angehörigen sind nahe Angehörige?

Nahe Angehörige im Sinne der Pflegefreistellung sind

n	�Ehegatte und Lebensgefährte

n	�Kinder, Wahl(= Adoptiv)- und Pflegekinder, Enkel und 
Urenkel

n	�Eltern, Groß- und Urgroßeltern

Wann müssen Sie die Pflegefreistellung melden? 
Wie ist sie nachzuweisen?

Sie müssen Ihren Arbeitgeber unverzüglich, d.h. so schnell 
es Ihnen möglich ist, informieren. Das Gesetz sieht keine 
bestimmte Art des Nachweises vor. Sie können wählen, 
wie Sie den Nachweis erbringen. Verlangt Ihr Arbeitgeber 
einen bestimmten Nachweis, zB. eine ärztliche Bestäti-
gung, so hat er die damit verbundenen Kosten zu tragen.

Welches Entgelt bekommen Sie während der  
Pflegefreistellung?

Sie erhalten das Entgelt, das Sie bekommen hätten, wenn 
Ihre Arbeitsleistung nicht wegen der Inanspruchnahme 
der Pflegefreistellung ausgefallen wäre (Ausfallsprinzip).

  

Wann haben Sie Anspruch auf eine zweite Woche 
Pflegefreistellung? 

Anspruch auf eine zweite Woche Pflegefreistellung in-
nerhalb eines Arbeitsjahres haben Sie, wenn Sie wegen 
der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden, unter zwölfjährigen, erkrankten Kindes (Wahl- 
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oder Pflegekindes), erneut an der Arbeitsleistung verhin-
dert sind und aufgrund anderer Bestimmungen kein An-
spruch auf Entgeltfortzahlung wegen Dienstverhinderung 
besteht (siehe Punkt B).

Achtung:

Der Anspruch auf eine zweite Woche besteht nur 
dann, wenn Ihr Kind erneut erkrankt. Nicht jedoch, 
wenn es zwei Wochen durchgehend krank ist!

Ist der Anspruch auf Pflegefreistellung ausgeschöpft und 
besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus sonsti-
gen wichtigen Gründen, können Sie wegen der notwen-
digen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden, 
unter zwölfjährigen, erkrankten Kindes (Wahl- oder Pfle-
gekindes) Urlaub ohne vorherige Vereinbarung mit dem 
Arbeitgeber antreten (soweit Sie noch offenen Urlaub 
haben).

B) �Dienstverhinderung aus anderen  
wichtigen Gründen

Ist ein Arbeitnehmer aus wichtigen persönlichen Grün-
den für verhältnismäßig kurze Zeit unverschuldet an der 
Dienstleistung verhindert, behält er seinen Anspruch auf 
das Entgelt.

Diese Regelung kann zum Nachteil von Angestellten 
nicht geändert werden.

Für Arbeiter ist eine Einschränkung oder Aufhebung die-
ser Bestimmung durch den Kollektivvertrag möglich.

Geht ein Arbeiter beispielsweise wegen akuter Schmer-
zen während der Arbeitszeit zum Arzt, ist anhand des 
anzuwendenden Kollektivvertrags zu prüfen, ob ihm für 
diese „Arztstunden“ Entgelt vom Arbeitgeber zu zahlen 
ist oder nicht.

Dienstverhinderungen müssen dem Arbeitgeber umge-
hend mitgeteilt werden. Ist eine Dienstverhinderung vor-
hersehbar, ist sie dem Arbeitgeber anzukündigen, damit 
dieser Vorkehrungen treffen kann.

Viele Kollektivverträge sehen für bestimmte Dienstverhin-
derungen pauschalierte Zeiten vor (zB drei Arbeitstage 
für die eigene Hochzeit gemäß Kollektivvertrag für Han-
delsangestellte).
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Was sind „wichtige persönliche Gründe“?

Wichtige persönliche Gründe (sog. Dienstverhinderungs-
gründe) sind zum Beispiel familiäre Pflichten (Hochzeit von 
Kindern, Begräbnisse von Angehörigen, Pflege erkrank-
ter Angehöriger,...), öffentliche Pflichten (Vorladungen vor 
Behörden, Ämter und Gerichte,...) oder Elementarereig-
nisse (Schneeverwehungen, Stürme, Hochwasser etc.).

Die Betreuung eines Kindes im Krankenhaus stellt einen 
Dienstverhinderungsgrund dar, wenn die persönliche 
Anwesenheit der Mutter oder des Vaters aus objektiven 
Gründen notwendig ist (zB ärztliche Bestätigung, dass 
die Anwesenheit für die Genesung des Kindes erforder-
lich ist).

Arztbesuche/Ambulanzbesuche sind Dienstverhinderun-
gen, wenn sie außerhalb der Arbeitszeit nicht möglich 
sind (zB. Aufsuchen eines Arztes während der Dienstzeit 
wegen akut auftretender Schmerzen). 

C) Familienhospizkarenz
Die Familienhospizkarenz kann eine Änderung der Lage 
der Normalarbeitszeit (z. B. Änderung der Arbeitszeit von 
8.00-15.00 Uhr auf 9.00 - 16.00 Uhr) bedeuten oder die 
Verringerung der Arbeitszeit oder gänzliche Freistellung 
vom Arbeitsplatz, um einen nahen Angehörigen im Ster-
ben zu begleiten bzw ein im gleichen Haushalt lebendes 
schwerst erkranktes Kind (Wahl- oder Pflegekind oder das 
leibliche Kind des Ehegatten oder Lebensgefährten) zu 
betreuen.Sie kann maximal sechs Monate bzw. 9 Monate 
(Begleitung eines schwerst erkankten Kindes) insgesamt 
dauern.

Zu den nahen Angehörigen zählen:

n	�Ehegatten und Lebensgefährten

n	�Kinder, Wahl- oder Pflegekinder, (Ur)enkel

n	�Eltern und (Ur)großeltern

n	�Geschwister, Schwiegereltern und Schwiegerkinder

n	�Wahl- und Pflegeeltern

n	�leibliche Kinder des Ehegatten oder Lebensgefähr-
ten


